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Geschätzte Kundschaft, 
Geschäftsfreunde und Bekannte

Ein intensives und spannendes Jahr 2007 haben wir mit
Ihnen zusammen begangen. Ganz herzlich danken wir
Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit und die inter-
essanten Kontakte und Begegnungen.

Wir wünschen Ihnen für das Neue Jahr alles Gute,
Gesundheit und Wohlergehen. Mit Freude werden wir mit
Ihnen zusammen die Herausforderungen des 2008 anneh-
men und wiederum gemeinsam konstruktive  Lösungen
erarbeiten.

Gerne orientieren wir Sie wie gewohnt über die wichtig-
sten Änderungen im 2008.

Kunden mit Email-Adressen erhalten diesen Newsletter
direkt in PDF-Format. Das PDF-File lässt sich auf dem PC
an geeigneter Stelle speichern und bei Bedarf als
Nachschlagewerk aufrufen. Auf rege Benützung freut
sich das GEBAG-Team und grüsst Sie herzlich.
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Der Neue Lohnausweis (NLA) gilt ab dem Steuerjahr
2007 in der ganzen Schweiz als eingeführt. Im Sinne
einer Übergangslösung akzeptiert der Kanton Aargau
wie auch der Kanton Zürich jedoch noch für 2007 das
alte Formular. Die Kantone LU, SO und VS führen den
NLA erst im Steuerjahr 2008 ein.

Bezüglich der pauschalen Ermittlung der Privatanteile
an den Autokosten gilt nun ebenfalls die Mehrwert-
steuer-Anwendung, sofern das Fahrzeug vorwiegend
geschäftlich genutzt wird. Die Pauschalen betragen
pro Monat 0.8 % des Bezugspreises (exkl. MWST) des
Fahrzeuges (wenn beim Kauf des Fahrzeuges ein
Vorsteuerabzugsrecht bestand) bzw. 0.4 % des
Bezugspreises, falls kein Vorsteuerabzug geltend
gemacht werden konnte. In beiden Fällen ist jedoch
mindestens Fr. 150 pro Monat zu berechnen.

Die Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge fin-
den Sie im separaten Teil des Flyers. Die wichtigsten
Änderungen:

Arbeitslosenversicherung:
Erhöhung des Höchstbetrages bei der Berechnung
der Beiträge und Leistungen von bisher Fr. 106'800 auf
Fr. 126'000. Im gleichen Umfang erhöht sich der maxi-
mal versicherte UVG-Lohn pro Jahr.

AHV-Verzicht bei geringfügigem Entgelt:
Dieser Betrag erhöht sich von Fr. 2'000 auf Fr. 2'200 pro
Jahr. Auf unserer Homepage unter Downloads finden
Sie das entsprechende Verzichtserklärungs-
formular. Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit um
geringfügige Entschädigungen aus Beweisgründen
konform abwickeln zu können. Achtung: Tätigkeiten
im Privathaushalt sind auf jeden Fall abzurechnen.

Einführung vereinfachtes Abrechnungsverfahren:
Sofern die Gesamtlohnsumme Fr. 53'040 pro Jahr
sowie der Lohn des einzelnen Mitarbeiters Fr. 19'890
nicht übersteigt, kann ein vereinfachtes Abrech-
nungsverfahren für AHV/IV/EO/ALV- sowie für FAK-
Beiträge beantragt werden.

Neue AHV-Nummer ab 1. Juli 2008: 
Derzeit kein Handlungsbedarf. Die Ausgleichskassen
orientieren anfangs 2009 (!) direkt.

Erhöhung der Kinderzulagen im AG: 
Derzeit ist noch ungewiss, ob die Kinderzulagen
bereits im Verlaufe des zweiten Semesters 2008
erhöht werden. Das Bundeskinderzulagengesetz tritt
voraussichtlich am 1. Januar 2009 in Kraft. Bis dahin
müssen alle kantonalen Kinderzulagengesetze ange-
passt und die Zulagen auf mindestens Fr. 200
(Kinderzulage) respektive Fr. 250 (Ausbildungszulage)
pro Kind und Monat erhöht werden.
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Die Auswirkungen der nachrangigen Hypotheken-
gewährung für Amerikanische Hausbesitzer hat dank
der Globalisierung auch bei 2 Schweizer Blue-Chip
Werten unerwartet durchgeschlagen. Wer hätte dies
von der risikoavers geltenden UBS erwartet? Ist wirk-
lich nur die Risiko-Kontrolle schuld daran, oder waren
einfach die Zielsetzungen des Managements zu ehr-
geizig? Die dadurch notwendige Sanierung in
Milliardenhöhe ist für Schweizer Verhältnisse einzig-
artig und gibt zu denken. Die Volatilität ist – in unzäh-
ligen Bereichen – spürbar gestiegen.

Unter diesem Aspekt sind wir mit der eher defensiven
Strategie im vergangenen Jahr gut gefahren. Eine
Änderung der Grundsatz-Strategie drängt sich nicht
auf: Zinsen kurzfristig bleiben, defensive Aktien mit
guten Eckwerten wählen, ausgesuchte Themen-
bereiche halten sowie die Rohstoff-Anlagen eng über-
wachend fortführen.

Im Grundtenor erwarten wir anfangs Jahr eher eine
zurückhaltende Entwicklung, da der wirtschaftliche
Einhergang doch noch etwas unklar ist. Sollte sich

jedoch die Weltwirtschaft mindestens in Balance hal-
ten können, dürften gerade die etwas zurückgefalle-
nen, «alten» Economien wieder an Schwung gewin-
nen.

Nach dem letztjährigen Motto «was ich nicht verste-
he, rühre ich auch nicht an» würden wir das Neue
Jahr unter dem Label «Qualität über alles» angehen.
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Neu entscheidet nicht mehr die Rechtsform der
Unternehmung, ob eine juristische Person über eine
Revisionsstelle verfügen muss, sondern Grösse und
Bedeutung des Unternehmens. Die neuen Bestim-
mungen zur Revisionspflicht betreffen AG, GmbH,
Genossenschaft, Kommandit-AG, Vereine und Stif-
tungen gleichsam. Für Personengesellschaften gilt die
Revisionspflicht nach wie vor nicht.

Es wird zwischen «Ordentlicher Revision» für
Publikumsgesellschaften und wirtschaftlich bedeu-
tenden Unternehmen sowie der «Eingeschränkten
Revision» unterschieden. Die eingeschränkte Revi-
sion beinhaltet im Wesentlichen den bisher bei KMU
üblichen Prüfungsumfang.

Zusätzlich kann auf eine Revision gänzlich verzichtet
werden, sofern weniger als 10 Vollzeitmitarbeiter
angestellt sind und sämtliche Aktionäre oder
Gesellschafter auf eine Revision verzichten. Diese

sogenannte «Opting-out»-Klausel kann jederzeit
durch einzelne Aktionäre/Gesellschafter widerrufen
werden.

Gerne orientieren wir Sie (sofern nicht bereits
geschehen) über die Auswirkungen in Ihrem Betrieb.
Unsere Register-Nummer nach neuem Revisions-
aufsichtsgesetz lautet 501447. Das Gesetz tritt per 
1. Januar 2008 in Kraft.
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Sozialversicherungen

Beiträge und Leistungen 2008
Bis 31.12.2007 Ab 1.1.2008

1. Säule AHV/IV/EO – Beiträge Unselbständigerwerbende

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres

AHV 8.40 % 8.40 %

IV 1.40 % 1.40 %

EO 0.30 % 0.30 %

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen) 10.10 % 10.10 %

je 1⁄2 der Prämien zu Lasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer

1. Säule AHV/IV/EO – Beiträge Selbständigerwerbende

Maximalsatz 9.50 % 9.50 %

Maximalsatz gilt ab einem Einkommen von – pro Jahr CHF 53 100 CHF 53 100

Unterer Grenzbetrag – pro Jahr CHF 8 900 CHF 8 900

Für Einkommen zwischen CHF 53 100 und CHF 8 900 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.

Nicht Erwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von CHF 445 CHF 445

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres

Beitragsfreies Einkommen

Für AHV-Rentner CHF 1 400 pro Monat oder – pro Jahr CHF 16 800 CHF 16 800

Auf geringfügigem Entgelt unter – pro Jahr CHF 2 000 CHF 2 200

Schriftliche Zustimmung des Versicherten (Verzichtserklärung) anstreben.

1. Säule – Arbeitslosenversicherung

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer

Bis zu einer Lohnsumme von – pro Jahr CHF 106 800                     CHF 126 000

ALV-Beitrag je 1⁄2 zu Lasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer 2.00 % 2.00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten

Minimal pro Monat CHF 1 105 CHF 1 105

Maximal pro Monat CHF 2 210 CHF 2 210

Maximale Ehepaarrente pro Monat CHF 3 315 CHF 3 315

Die Rente kann um max. zwei Jahre vorbezogen werden. Frauen mit Jahrgang 1947 und älter profitieren dabei von einem

reduzierten Kürzungssatz (3.40 % pro Jahr statt 6.80 % pro Jahr).

2. Säule – berufliche Vorsorge

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität,

ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres zusätzlich auch Alterssparen

Eintrittslohn pro Jahr CHF 19 890 CHF 19 890

Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 3 315 CHF 3 315

Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr CHF 79 560 CHF 79 560

Koordinationsabzug pro Jahr CHF 23 205 CHF 23 205 

Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 56 355 CHF 56 355

Gesetzlicher Mindestzinssatz 2.50 % 2.75 %

Umwandlungssatz: Männer 7.10 %, JG 1941 / Frauen 7.20 %, JG 1942

Unfallversicherung

Beitragspflicht: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lehrlinge usw.

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr CHF 106 800 CHF 126 000

Prämien Berufsunfall zu Lasten Arbeitgeber

Prämien Nichtberufsunfall zu Lasten Arbeitnehmer

Beitragsfreies Einkommen 

Auf geringfügigem Entgelt unter – pro Jahr. CHF 2 000 CHF 2 200

Schriftliche Zustimmung des Versicherten (Verzichtserklärung) anstreben.

3. Säule – gebundene Vorsorge (freiwillig)

Erwerbstätige mit 2. Säule CHF 6 365 CHF 6 365

Erwerbstätige ohne 2. Säule (max. 20 % vom Erwerbseinkommen) höchstens CHF 31 824 CHF 31 824  


